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Informationen zu Großraum- und Schwertransporten 

 

Einführung der BEM-ING, Teil 3 in Bayern 

Warum? 

 Die Regelungen und Richtlinien für die Berechnung und Bemessung von 

Ingenieurbauten – Teil 3 „Berechnung von Straßenbrücken im Bestand für 

Schwertransporte“ (BEM-ING, Teil 3) wurden vom Bund 2016 eingeführt. 

 Die BEM-ING, Teil 3 sind die Grundlage für die Nutzung des VEMAGS Statik-Moduls. 

Die einheitlichen Regeln der BEM-ING, Teil 3 verbessern die Nachvollziehbarkeit, 

Transparenz und Gleichbehandlung bei der Großraum- und Schwertransport-

bearbeitung. 

 

Wann? 

 Bekanntmachung am 20.07.2021, Inkrafttreten am 15.11.2021 

 Schrittweise Softwareumstellung an den Staatlichen Bauämtern im 4. Quartal 2021 

 

Was ändert sich? 

 Die Berechnungssystematik für die statische Fahrtwegprüfung nach Berechnungs-

stufe I, die bei den Staatlichen Bauämtern durchgeführt wird, ändert sich. Dadurch 

ändern sich teilweise auch die Auflagen. Sie können für die Antragstellenden sowohl 

günstiger als auch ungünstiger werden. 

 Für Schwertransporte mit einer maximalen Einzelachslast größer 12 t ist künftig für 

alle Bauwerke des Fahrtwegs ein statischer Einzelnachweis nach Berechnungsstufe II 

oder III erforderlich. 

 Statische Einzelnachweise haben nach den Regeln für die Berechnungsstufe II oder III 

zu erfolgen. Die Einsatzgrenzen für die Anwendbarkeit der Berechnungsstufe II 

werden über die maximalen Einzelachslasten definiert und sind von verschiedenen 

Faktoren, u. a. vom Achsabstand und der Brückenklasse des überfahrenen Bauwerks, 

abhängig. 

 Vorgaben für die Berechnungsstufe III führen dazu, dass gegebenenfalls Nachweise – 

insbesondere Dekompressionsnachweise – schwerer zu erbringen sind. 

 Die Anforderungen an die Anwendbarkeit statischer Einzelnachweise für identische 

Transporte werden konkretisiert. Jede weitere Verwendung eines statischen Einzel-

nachweises erfordert eine Bestätigung durch den Aufsteller und den Prüfingenieur. 

 

https://www.stmb.bayern.de/vum/strasse/strassenundverkehrsrecht/schwertransporte/index.php
https://www.bast.de/BASt_2017/DE/Publikationen/Regelwerke/Ingenieurbau/Entwurf/BEM-ING_node.html;jsessionid=170DF2BA66F6FB15373319453A5050D7.live11292
https://www.bast.de/BASt_2017/DE/Publikationen/Regelwerke/Ingenieurbau/Entwurf/BEM-ING_node.html;jsessionid=170DF2BA66F6FB15373319453A5050D7.live11292
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